
Die Änderungen können auf der Internetseite der Eurex Deutschland 

(http://www.eurexchange.com) abgerufen und im „Präsenzordner Regelwerke“ der Eurex 

Deutschland am Empfang des Handelssaals, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main, 

Deutschland, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
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UPDATE: Aktienderivate: Änderungen in Bezug auf Verfahren für 
Kapitalmaßnahmen und Benchmark-Regelungen 
 
Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der 
Eurex Deutschland 
 

Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland hat die Änderung der Kontraktspezifikationen 

für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland beschlossen. 

 

Sie tritt mit Wirkung zum 01.11.2021 in Kraft. 

http://www.eurexchange.com)
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***************************************************************************** 

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT:  

ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN  

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN 

**************************************************************************** 

[…] 

Abschnitt 1 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte 

Kontraktspezifikationen für Eurex Daily Futures-Kontrakte auf 
KOSPI-200-Derivate der Korea Exchange (KRX) 

[…] 

1.14.1 Kontraktgegenstand 

[…] 

(3)  Die Lieferverpflichtungen aus einem Eurex Daily Futures-Kontrakt auf KOSPI-
Derivate beziehen sich auf ein zum Zeipunkt des Geschäftsabschlusses an der KRX 
zum Handel zugelassenes KOSPI-Derivat. Bei Änderungen der 
Kontraktspezifikationen der KOSPI 200-Optionskontrakte oder der KOSPI 200-
Futures-Kontrakte oder der Mini-KOSPI 200-Futures-Kontrakte, insbesondere bei 
Änderungen der Berechnungsmethode des Index KOSPI 200 oder dessen 
Zusammensetzung und Gewichtung, oder wenn der Index nicht mehr zur Verfügung 
gestellt wird oder die entsprechende Index-Lizenz der Eurex Frankfurt AG entzogen 
wurde, kann die Geschäftsführung der Eurex Deutschland die geeigneten 
Maßnahmen gemäß § 15 der Börsenordnung ergreifen. Insbesondere kann sie 
anordnen, dass (i) bei wesentlichen Änderungen der Kontraktspezifikationen der 
KOSPI-Derivate der KRX der Handel in Eurex Daily Futures-Kontrakten auf KOSPI-
Derivate beendet wird und offene Positionen bar auszugleichen sind oder (ii) bei 
nicht wesentlichen Änderungen der Kontraktspezifikationen der KOSPI-Derivate der 
KRX sich die Lieferverpflichtungen auf das jeweilige an der KRX zum Handel 
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zugelassene KOSPI-Derivat zu dem Zeitpunkt beziehen, zu dem die 
Lieferverpflichtung zu erfüllen ist. 

[…] 

 
******************************* 

 
 

 
Die vorstehende Änderung der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an 
der Eurex Deutschland wird hiermit ausgefertigt. Die Änderung tritt dem Beschluss der 
Geschäftsführung der Eurex Deutschland entsprechend am 01.11.2021 in Kraft. 

Frankfurt am Main, 01.11.2021 

Geschäftsführung der Eurex Deutschland 

 

 

 

Dr. Randolf Roth     Michael Peters 
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